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So, ich habe das jetzt noch mal gegoogelt und es ist so, wie ich schon sagte:
in Berlin können Kinder seit 2009 wieder zurückgestellt werden, allerdings nur auf Antrag der
Eltern und es müssen dann auch konkrete Gründe vorliegen, die man dann natürlich auch
irgendwie nachweisen muss. (Erst jetzt fällt mir ein, dass tatsächlich auch einer meiner Schüler
ein Jahr zurückgestellt wurde, weil er zur Einschulung über so gut wie keine Deutschkenntnisse
verfügte, der braucht jetzt übrigends trotzdem noch drei Jahre SaPh...). In dem Jahr bis zur
Einschulung muss das Kind dann in einer Kita gefördert werden.
Wenn ein Kind erstmal in der Schule ist, geht gar nichts mehr. Da kann es noch so katastrophal
laufen: wer drin ist, ist drin und kann auch nicht mehr raus.
Davor war es in der Tat drei Jahre lang gar nicht möglich Kinder zurückstellen zu lassen, das
wurde dann aber wieder gelockert. Anscheinend ist dann doch mal jemandem aufgefallen, dass
die gleichzeitige Einführung von vier "Reformen" (Einführung der SaPh+frühere
Einschulung+keine Rückstellungen+Wegfall der sonderpädagogischen Förderung in der SaPh)
ein bisschen viel des Guten war...

1
https://www.lehrerforen.de/thread/28676-stichtagsregelung-einschulung-
zwangseinschulung/?postID=236043#post236043

https://www.lehrerforen.de/thread/28676-stichtagsregelung-einschulung-zwangseinschulung/?postID=236043#post236043
https://www.lehrerforen.de/thread/28676-stichtagsregelung-einschulung-zwangseinschulung/?postID=236043#post236043

